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Prof. Dr. Wolf gang Wiegand, Bern* 

Die Sorgfalts- und Informationspflichten 
bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen 
unter Verwendung von Internet und E-Mail 

A. Einleitung 

I. Ausgangslage 

Seit einiger Zeit wird vor allem, aber nicht nur, in 
anwaltschaftlich orientierten Publikationen die 
Frage erörtert, unter welchen Voraussetzungen 
und gegebenenfalls mit welchen Konsequenzen 
Rechtsanwälte die modernen Informationstech­
nologien, insbesondere World Wide Web (www) 
und E-Mail, in ihrer beruflichen Tätigkeit verwen­
den können1. Im Mittelpunkt der - nicht zuletzt 
unter Verwendung dieser modernen Informa­
tionstechnologien2 - geführten Diskussion steht 
dabei die Frage, ob und inwieweit Anwälte von 
den im Internet verfügbaren Informationen Ge­
brauch machen müssen, aber auch unter wel­
chen Voraussetzungen sie dies dürfen. Darüber 
hinaus - häufig nicht klar davon getrennt - wird 
die Frage erörtert, unter welchen Voraussetzun­
gen Anwälte Daten durch E-Mail versenden und 
empfangen dürfen, dies insbesondere im Hin­
blick auf das Anwaltsgeheimnis und allenfalls 
auch bezüglich des Datenschutzes. 

Es liegt in der Natur des Internets, dass es 
sich nicht um eine nationale, sondern um eine 
globale Problematik handelt, die weltweit zu ver­
gleichbaren Diskussionen Anlass gegeben hat. 
Wenn man die sowohl in der Schweiz als auch in 
anderen Ländern und Rechtsordnungen dazu 

* Der vorliegende Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Ver­
fasser anlässlich der 2. Tagung für Informatik und Recht in Bern 
gehalten hat. Die Vortragsform wurde im Wesentlichen beibehal­
ten, die Nachweise sind auf das Nötigste beschränkt. 
Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung hat Frau lic. iur. Barbara 
Obrecht wertvolle Hilfe geleistet. 
Sämtliche sich auf das Internet beziehenden Zitate wurden letzt­
mals am 30.10.2000 auf ihre Aktualität hin überprüft. 

1 Vgl. z.B. Rolf Auf der Maur, Zwischenhalte auf dem «Infor­
mation Highway», Anwaltsrevue 5 (19981 17 ff.; Jeröme Bene­
dict, Internet et le respect du secret professionel de l'avocat, in: 
Francois Chaudet/Oliver Rodondi (Hrsg.), L'avocat moderne: re-
gards sur une profession dans un monde qui change, Basel 
1998, 267 ff.; Martin Enkelmann, E-Mail: Auch heikle Daten si­
cher senden, plädoyer 7 (2000) 23 f.; Franz Kummer, Navigare 
necesse est - Anwaltschaftliche Pflicht zur Information im 
wwwl?), Anwaltsrevue 5 (2000) 24 ff.; David Rosenthal, Internet 
in der Anwaltskanzlei: Ein zu grosses Sicherheitsrisiko?, An­
waltsrevue 1 (2000) 24 ff.; Fridolin M. R. Walther, Das Anwalts­
geheimnis im E-Mail-Zeitalter - eine Problemskizze, SJZ 96 
(2000) 357 ff, 

2 So zum Beispiel in der schweizerischen juristischen Maifingliste 
«swisslawlist» 
(<http://www.kbx.de/cgi/1yris.pl?enter=swisslawlist>). 

verfassten Stellungnahmen in Betracht zieht3, 
fällt auf, dass diese sehr häufig durch einen zu en­
gen Blickwinkel gekennzeichnet sind. Das Phä­
nomen, dass in Spezialrechtsgebieten über 
scheinbar nur dort auftretende spezielle Proble­
me diskutiert wird, ist nicht neu, sondern eine 
vielfach zu beobachtende Erscheinung. In Tat und 
Wahrheit erweist sich hier - wie in anderen Be­
reichen - die behandelte Problematik sehr bald 
als eine allgemeinere. Dass und warum das so 
ist, soll im ersten Teil dieses Beitrags aufgezeich­
net werden4, ehe in einem zweiten Teil die prak­
tischen Konsequenzen für die Verwendung des 
w w w und die Benutzung von E-Mail gezogen 
werden5. 

Bevor dies geschieht, sind jedoch noch einige 
allgemeinere Bemerkungen anzubringen, die die 
vorwiegend ausserhalb des Rechts liegenden 
Rahmenbedingungen der Problematik betreffen. 
Sie sind im Titel schon dadurch angedeutet, dass 
von der Erbringung von Rechtscfensf/e/sfungen 
die Rede ist. 

II. Rechtsdienstleistungen 

Innerhalb der Anwaltschaft vollzieht sich ein 
grundlegender struktureller Wandel, der weit rei­
chende Folgen hat. Er beruht auf der Veränderung 
von Marktbedingungen und der Akzeptanz von 
Verhaltensweisen, die vor noch nicht allzu langer 
Zeit mit dem Berufsbild des Anwalts kaum für ver­
einbar gehalten worden wären. Diese Verschie­
bungen haben schrittweise in den Standesord­
nungen der einzelnen Anwaltsverbände Nieder­
schlag gefunden, worauf hier jedoch nicht näher 
einzugehen ist. Im Folgenden sollen vielmehr die 
drei Hauptmerkmale dieser Entwicklung aufge­
zeigt werden, weil deren Verständnis für das zu 
behandelnde Thema von zentraler Bedeutung ist. 

3 Vgl. z.B. für die USA Peter Krakaur, People, Not Products, Pro­
tect Client Confidences: Why You Should Not Rely on Encryption 
to Fulfill Your Ehtical Obligations, <http://www.llrx.com/email/ 
pkemail.htm>; Jerry Lawson, E-Mail Security: Reality Check. 
<http://www.llrx.com/email/reality.htm>, derselbe, Six Myths of 
E-Mail Security, <http://www.llrx.com/email/6myths.htm>; Scoff 
Taylor, Internet Lawyenng: Legal Problems, Its Future. and Its 
Implications for Legal Education, <http://www.bileta.ac.uk/97 
papers/97-8 html>. 

4 Vgl. nachfolgend B 
5 Vgl. nachfolgend C 

http://www.kbx.de/cgi/1yris.pl?enter=swisslawlist
http://www.llrx.com/email/pkemail.htm
http://www.llrx.com/email/pkemail.htm
http://www.llrx.com/email/reality.htm
http://www.llrx.com/email/6myths.htm
http://www.bileta.ac.uk/97papers/97-8%20html
http://www.bileta.ac.uk/97papers/97-8%20html


Wolfgang Wiegand, Die Sorgfalts- und Informationspfl ichten bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen ... recht 2000 Heft 6 

Zum einen lässt sich innerhalb des schweizeri­
schen Anwaltsstandes6 eine Teilung in zwei Grup­
pen beobachten, die derjenigen zwischen der 
Grossindustrie und den kleinen und mittleren 
Unternehmungen (KMU) ähnelt und auf vergleich­
baren Grundlagen beruht. Die grösseren Büros, 
vor allem an den Plätzen Zürich und Genf, aber 
auch Basel und Bern, werden zunehmend zu « Law 
firms» in amerikanischem Stil umgewandelt7. Sie 
stärken ihre Position im Markt durch Fusionen, 
werben einander Mitarbeiter und sogar ganze spe­
zialisierte Teams ab. Ihr Ziel ist die umfassende Er­
bringung von Rechtsdienstleistungen. Die Gründe 
dafür liegen auf der Hand: Es handelt sich um eine 
Folge der zunehmenden Internationalisierung von 
Transaktionen, eine Entwicklung, die man heute 
üblicherweise mit dem Schlagwort der Globalisie­
rung kennzeichnet. Zur Begründung wird in der 
Anwaltschaft angeführt, man müsse den interna­
tional orientierten Mandanten umfassende Dienst­
leistungen anbieten, was notwendigerweise zur 
Vergrösserung der Büros und zur Vervielfältigung 
der Kompetenzen führe. 

Zweites Merkmal bildet die zunehmende Kon­
kurrenz durch ausländische Anwaltsbüros, in aller­
erster Linie durch die grossen britischen, teil­
weise auch amerikanischen Firmen, die massiv in 
den Schweizer Markt drängen. Parallel dazu und in 
engem Zusammenhang mit dieser Entwicklung 
steht ein dritter Faktor: die grossen internationa­
len Wirtschaftsprüfungsgesellschaften8, die der 
Anwaltschaft in doppelter Hinsicht Konkurrenz 
machen. Zum einen haben sie damit begonnen, 
weltweit eigene Anwaltsfirmen zu gründen, die 
den grossen Wirtschaftskanzleien als Wettbewer­
ber gegenübertreten. Zum anderen unterhalten all 
diese Gesellschaften eigene grosse Rechtsabtei­
lungen, die ihren Mandanten umfassende Rechts­
dienstleistungen anbieten, die von der allgemei­
nen Rechtsberatung über die Vertragsgestaltung 
bis hin zur Nachlassplanung reichen. Das Gleiche 
gilt in nicht geringerem Masse für die grösseren 
Banken und in stets zunehmender Weise auch für 
zahlreiche Versicherungsgesellschaften. 

6 Die folgenden Beobachtungen treffen im Wesentlichen für 
den gesamten deutschen Sprachraum sowie für Osteuropa zu. 
Vgl dazu und zum Folgenden: Wolfgang Wiegand, The Roles, 
Functions, and Activities of Lawyers in the So-called German Law 
Group, in: John J. Barcelö Hl/Roger C Cramton (Hrsg.), Lawyer's 
Practice and Ideals: A Comparative View, Kluwer Law Internatio­
nal 1999. 189 ff. Im Folgenden beschränke ich mich auf die Ver­
hältnisse in der Schweiz. 

7 Vgl zu diesem Thema Wolfgang Wiegand. Amerikanisierung 
des Rechts, insbesondere des Bank- und Wirtschaftsrechts, in: 
Theodor Baums/Klaus J Hopt/Norben Hörn (Hrsg.), Corporations. 
Capital Markets and Business in the Law, Kluwer Law Internatio­
nal 2000. 601 ff. 

8 Dies gilt in erster Linie für die globaltätigen Gruppen, die sich 
im Übrigen jetzt auch in der Schweiz nicht mehr als Treuhandge­
sellschaften, sondern als Wirtschaftsprüfer bezeichnen 

Infolgedessen wird man sich daran gewöhnen 
müssen, dass es einen eigenen Dienstleistungs­
sektor gibt, den man als Rechtsdienstleistungs­
unternehmen bezeichnen kann und in dem die An­
waltschaft nur einen Teil, wenn auch freilich noch 
den grössten, ausmacht. Die dort tätigen An­
waltsfirmen sind auf Grund der geschilderten Ent­
wicklung ebenfalls zu Dienstleistungsunterneh­
men geworden. 

Ihnen gegenüber steht die zahlenmässig weit­
aus grösste Gruppe der Anwaltschaft, die den Be­
ruf noch in eher traditioneller Form ausübt. Indes­
sen sind auch hier gravierende Veränderungen zu 
verzeichnen. Diese betreffen am wenigsten die 
Prozessführung, bei der die Anwaltschaft nach 
wie vor eine monopolähnliche Stellung hat. In al­
len anderen Bereichen wirkt sich aber auch bei 
diesen Anwälten der Konkurrenzdruck aus. Infol­
gedessen muss die Anwaltschaft, um mit den 
neuen Anbietern konkurrenzieren zu können, ihre 
Standards veränderten Verhältnissen anpassen9. 

Die zuvor skizzierten Entwicklungen sind für 
das hier zu behandelnde Thema deshalb von Be­
deutung, weil sich aus ihnen ein Teil der Prämis­
sen ergibt, unter denen dieses Thema diskutiert 
werden muss. Es bedarf keiner weiteren Begrün­
dung, dass all diejenigen, die hier als Rechts­
dienstleistungsunternehmen bezeichnet werden 
- seien sie Anwälte oder Juristen in Wirtschafts­
prüfungsgesellschaften, Banken und Versicherun­
gen - mit Selbstverständlichkeit die modernen 
Technologien einsetzen oder umgekehrt ausge­
drückt, dass die Verwendung dieser Technologien 
zu den beruflichen Standards gehört. 

Das Gleiche gilt indessen, wenn vielleicht auch 
verzögert, so doch unaufhaltsam, auch für die 
übrige Anwaltschaft. Die Frage kann deshalb heu­
te nicht mehr sein, ob jemand diese Technologien 
verwendet, sondern allein diejenige, in welchem 
Umfang sie einzusetzen und welche Vorkehrun­
gen dabei zu treffen sind. Die Massstäbe, nach 
denen dies zu beurteilen ist, sind diejenigen für 
die Erbringung von Dienstleistungen im Allgemei­
nen. Auch aus diesem Grund sind zunächst die 
Rahmenbedingungen verdeutlicht worden - denn 
die Frage nach der Verwendung neuer Technolo­
gien bei Rechtsdienstleistungen gehört in den 
Gesamtrahmen des Dienstleistungsrechts, wel­
ches das Bundesgericht durch eine Reihe rich-

9 Ein Teil der Anwaltschaft hat diese Herausforderung ange­
nommen, andere verharren noch in tradierten Mustern und ver­
suchen, das verschärfte Wettbewerbsklima durch Rückgriff auf 
veraltete Regeln und Verhaltensweisen abzublocken. Ein exemp­
larischer Fall dieser Art ist die standesrechtliche Sanktion der Ber­
ner Anwaltschaft gegen eines ihrer Mitglieder. Vgl. dazu: Junus. 
Umstrittenes Werbeverbot von Rechtsanwälten, Jusletter vom 
26 6 2000 (<http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.isp?ArticleNr= 
622&Language=1>). 


